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- Diese Bewilligung muss am Festanlass auf Verlangen der Kontroll- und / oder
Vollzugsbehörden vorgewiesen werden können.

- Wir machen die Veranstalter darauf aufmerksam, dass sie von Gesetzes wegen
verpflichtet sind, dafür zu sorgen, dass die Nachbarschaft nicht gestört oder belästigt
wird.

- Des Weiteren sind die gesetzlichen Vorschriften betreffend Abgabe alkoholischer
Getränke an Jugendliche strikte einzuhalten.

- Im Innern von Gebäuden ist das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände zu
Vergnügungszwecken (Feuerwerk) (Kategorien F1 bis F4 gemäss
Sprengstoffverordnung) verboten.

- Die in der Bewilligung festgelegte Anzahl Gäste ist im Eingangsbereich des Lokals für
die Gäste gut sichtbar anzuschreiben.

- Die Einhaltung der in der Bewilligung festgelegten Anzahl Gäste ist vom
Bewilligungsinhaber (permanent oder periodisch) zu überwachen.

VERANTWORTLICHE PERSON ☐ Rechnungsadresse ORGANISATION / VEREIN ☐ Rechnungsadresse

Vor- und Nachname  ☐ Herr      ☐ Frau  Name Verein / Organisation 

Strasse Haus-Nr. Strasse Haus-Nr. 

PLZ  Ort PLZ Ort 

Telefon Mobile 

E-Mail

FÜR UNSERN ANLASS __________________ Ort ____________________________________ 

Datum __________________ Zeit von __________ Uhr bis __________ Uhr 

Datum __________________ Zeit von __________ Uhr bis __________ Uhr 

Datum __________________ Zeit von __________ Uhr bis __________ Uhr 

BEWILLIGUNG FÜR 

A ☐ Gelegenheitswirtschaft Anzahl zur Verfügung stehender Plätze __________ 
Alkoholfrei  ☐ Ja  ☐ Nein 

B ☐ Freinacht  in der Nacht vom __________ auf __________ bis __________ Uhr 
   __________ auf __________ bis __________ Uhr  

C ☐ Tombola  Anzahl Lose __________ Lospreis CHF __________ 

D ☐ Lottomatch Bruttoumsatz CHF __________ 

Ort, Datum Unterschrift 

Gemeindeverwaltung Läufelfingen 
Hauptstrasse 11, 4448 Läufelfingen 

 Tel. 062 285 10 80 
gemeinde@laeufelfingen.ch 

Gelegenheitswirtschaft 

Die Bewilligungen A und B erteilt der Gemeinderat. 
Die Bewilligungen C und D erteilt das Kantonale 
Pass- und Patentbüro. 
Die Gemeinde leitet die entsprechenden Gesuche 
dorthin weiter. 
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Leer lassen, wird durch die Gemeinde ausgefüllt 
 
ENTSCHEID  Nr. __________________________   
 
Die Führung einer Gelegenheitswirtschaft gemäss  
obigem Gesuch wird bewilligt.  Gebühr CHF _________________ 
 
Freinacht gemäss obigem Gesuch wird bewilligt.  Gebühr CHF _________________ 
 
Besondere Auflagen ___________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Läufelfingen / Datum _______________________ Unterschrift _______________________________________________ 
 

 
Beilage: Merkblatt "Hinweise für Dorffeste, Scheunen als Gaststätten, Beizli usw." der 
Basellandschaftlichen Gebäudeversicherung.  
 
 

Gemeindeverwaltung Läufelfingen 
Hauptstrasse 11, 4448 Läufelfingen 

 Tel. 062 285 10 80 
gemeinde@laeufelfingen.ch 

 

Gelegenheitswirtschaft 

https://bgv.ch/assets/2-docs/Pr%C3%A4vention/Brandschutz-Inspektorat/Merkblatt/mb_dorffeste,-scheunen,-beizli_v.01.2026.pdf
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